
Gebiletet nıcht ich. sondern der Herr KOor ‚1Öf
als Maßstab auch für heute

Von Anton Zie2ENAUS, obingen

Zum Inhalt Vo  > Kor

In KOrTr g1bt der Apostel Paulus der (Giemeılnde V OIl Korinth Weısungen und
Ratschläge 1m 1NDIIIC auf Ehe und Jungfräulichkeıt. In ezug auf Scheidung und
Wıederheilrat ist besonders 101 V OIl Bedeutung: » Den Verheılrateten gebiete nıcht
ich. sondern der Herr DiIie Tau soll sıch V OIl ıhrem Mann nıcht trennen W S1e
sıch aber trennt, bleıbe S1e unverheılratet (QAVAUOG ehelos) oder versöhne sıch
wılieder mıt dem Mannn uch der Mann soll dıe TAau nıcht entlassen«.

Der orımntherbrıie untersche1ı1det sıch VOo Römerbrief, ın dem Paulus
mehr grundsätzlıche Fragen behandelt, dadurch, ass konkrete TODIeme oder
Mıssstände ın der (Gieme1nde (Eucharıstıie Auferstehung, Ehe und Jungfräulichkeıit)
ansprıcht. Paulus 111 diese TIThemen TIeIlc äaren, V OIl deren Dringlichkeıt und
Aktualıtät tiahren hat DiIie Fragen dıe Ehe betrefifen dıe Süs ıschene,
WE NUurTr eın Partner gläubıg geworden ist (7,1211) Wenn der ungläubıge Partner
dıe Ehe weıterführen wıll. soll der äubıge sıch nıcht trennen, all aber der
gläubıge Teıl sıch trennen, ist der äubıge nıcht mehr gebunden. Eıne weltere Hra-

eIrT1L dıe Jungfräulichkeıit: DE sıch der an erst bıldete CS gab och eın
Kloster! und Paulus »keınen Aulitrag VOo Herrn hat« g1bt den » Raft«:
Paulus bevorzugt als höheren Wert dıe Jungfräulichkeıit (7 ‚S Wer aber e1-
LCIl TUN:! hat »se1ıne Jungfirau« (7 ‚2611) (ver)heıiraten Eltern ın ezug auf eıne
Tochter oder eın Paar (mıt eıner Lebens- aber keıiıner Geschlechtsgemeinschafit
darf CS tun

In Korinth scheıint CS jedoch eıne Scheidung V OIl Christen gegeben en
Paulus. der vielleicht starken Wıderspruch erwartefe (ın griechıisch-römischen
Kaum eıne Scheidung möglıch), spricht deshalb den stärksten Irumpf aUS, 1IN-
dem zwıschen Kat und untersche1ıdend sıch auf den Auitrag des Herrn be-
rufit Paulus spricht autorıtatıv als Apostel; se1ıne Anordnung gılt gleicherweıse für
Mann und TAau (während be1 den en NUTr der Mann sıch scheıden lassen ONnNn-
te)

In KRöm schreıbt der Apostel (nıcht ım konkreten Fall eıner Ehe., sondern 1m
Analogıefall): »50 ist dıe Ehefrau Urc das (Giesetz ıhren Mann gebunden,
ange en ıst:; WE der Mann aber stırbt, ist S1e ire1ı Vo  — dem Gesetz. das
dıe Tau den Mann bındet Wenn S1e arum Lebzeıten des Mannes einem
deren gehört, wırd S1e Ehebrecherıin geNanNnt; ist aber der Mann gestorben, ann ist
S1e ire1ı VOo (Giesetz und wırd nıcht ZUT Ehebrecherm. WE S1e einem andern gehört«
7,21) Der Standpunkt des Apostels ın 1NDI1C auf eıne Ehescheidung ist klar und
eindeut1ig. och 1U  — wıeder zurück KOrTr ‚101

Gebietet nicht ich, sondern der Herr – 1 Kor 7,10f 
als Maßstab auch für heute

Von Anton Ziegenaus, Bobingen

I. Zum Inhalt von 1 Kor 7
In 1 Kor 7 gibt der Apostel Paulus der Gemeinde von Korinth Weisungen und

Ratschläge im Hinblick auf Ehe und Jungfräulichkeit. In Bezug auf Scheidung und
Wiederheirat ist besonders V 10f von Bedeutung: »Den Verheirateten gebiete nicht
ich, sondern der Herr: Die Frau soll sich von ihrem Mann nicht trennen – wenn sie
sich aber trennt, so bleibe sie unverheiratet (�γαµ�ς – ehelos) oder versöhne sich
wieder mit dem Mann. Auch der Mann soll die Frau nicht entlassen«.

Der erste Korintherbrief unterscheidet sich z. B. vom Römerbrief, in dem Paulus
mehr grundsätzliche Fragen behandelt, dadurch, dass er konkrete Probleme oder
Missstände in der Gemeinde (Eucharistie, Auferstehung, Ehe und Jungfräulichkeit)
anspricht. Paulus will diese Themen brieflich klären, von deren Dringlichkeit und
Aktualität er erfahren hat. Die Fragen um die Ehe betreffen die sog. Mischehe, d.h.
wenn nur ein Partner gläubig geworden ist (7,12ff). Wenn der ungläubige Partner
die Ehe weiterführen will, soll der Gläubige sich nicht trennen, will aber der un-
gläubige Teil sich trennen,  ist der Gläubige nicht mehr gebunden. Eine weitere Fra-
ge betrifft die Jungfräulichkeit: Da sich der Stand erst bildete – es gab noch kein
Kloster! –, und Paulus »keinen Auftrag vom Herrn hat« (7,25), gibt er den »Rat«:
Paulus bevorzugt als höheren Wert die Jungfräulichkeit (7,8.28.32,30). Wer aber ei-
nen Grund hat »seine Jungfrau« (7,26ff) zu (ver)heiraten – Eltern in Bezug auf eine
Tochter oder ein Paar (mit einer Lebens- aber keiner Geschlechtsgemeinschaft) –,
darf es tun.

In Korinth scheint es jedoch eine Scheidung von Christen gegeben zu haben.
Paulus, der vielleicht starken Widerspruch erwartete (in griechisch-römischen
Raum war eine Scheidung möglich), spricht deshalb den stärksten Trumpf aus, in-
dem er zwischen Rat und Gebot unterscheidend sich auf den Auftrag des Herrn be-
ruft. Paulus spricht autoritativ als Apostel; seine Anordnung gilt gleicherweise für
Mann und Frau (während bei den Juden nur der Mann sich scheiden lassen konn-
te).

In Röm 7 schreibt der Apostel (nicht im konkreten Fall einer Ehe, sondern im
Analogiefall): »So ist die Ehefrau durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, so-
lange er am Leben ist; wenn der Mann aber stirbt, ist sie frei von dem Gesetz, das
die Frau an den Mann bindet. Wenn sie darum zu Lebzeiten des Mannes einem an-
deren gehört, wird sie Ehebrecherin genannt; ist aber der Mann gestorben, dann ist
sie frei vom Gesetz und wird nicht zur Ehebrecherin, wenn sie einem andern gehört«
(7,2f). Der Standpunkt des Apostels in Hinblick auf eine Ehescheidung ist klar und
eindeutig. Doch nun wieder zurück zu 1 Kor 7,10f.
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Zum Aggiornamento Vo  > Kor /,1

Paulus, wahrschemlıc mıt de Rücken ZUT Wand., konnte sıch Geschiedene
In der G(jeme1nde VOIN Korinth 11UT mıt der erufung auft Jesu Auftrag helfen! Vermut-
ıch Wr In der gleichen Sıtuation WIe eın heutiger Bıschof. der e1ım ema » /u-
assung der geschiedenen Wıederverheılrateten den Sakramenten« mıt en VOr-
würfen W1e unbarmherz1g, 1eblos., unbeweglıch, mutlos angegriıffen wiırd; aber 1m
Grunde sıch auch 11UTr auft dıe Worte Jesu berufen annn

/Zunächst ist festzuhalten. ass Paulus mıt se1ıner erufung auft den Herrn In VOLN-
SC ınklang mıt anderen bıblıschen Autoren steht. nämlıch mıt a2_
16.18: ebr 13 4 uch 15 ‚32/ 199 annn nıcht als USDTUC N diesem Konsens
gedeutet werden?. 1L9.10 ze1gt, W1e schwer den Jüngern das Ehescheidungsverbot
eIng1ng.

Ferner auf, ass der Vertreter eiıner »lockereren« Linıe me1lstens dıe bıblıschen
»Grundlagenforschung« außer acht lassen. Denn ach Paulus und den Evangelıen
ware bereıts Jesus der unba:  erz1ige und 1eDI0se mıt se1ıner Betonung der naufTf-
löslıchker der Ehe und der Charakterisierung der Entlassung als Herzenshärte und
der Kennzeichnung dessen, der eiınen Scheidebrielt ausstellt Ooder der eınen N der
Ehe Entlassenen heılratet als »Ehebrecher« Fragen, dıe heute manchmal In Leser-
briefen VON Zeıtungen gestellt werden. nämlıch WIe würde Jesus entscheıden (mıt der
Insınuation: | D ware gütiger, verständnısvoll). Sınd In KoOor /.10 schon beantwortet.

Ebenso auf, ass das ema Ehe und Scheidung nıcht In eıner theologıschen
Engführung behandelt WIrd. KOr klärt nıcht 11UTr Ehefragen, sondern auch dıe Ehe-
losıgkeıt des Hımmelreiches wıllen Der se usammenhang wırd —
bewusst.

Ehe und Jungfräulichkeıit schlıeßen sıch ach breitem heutigen Verständniıs AaUS,
aber ach neutestamentlıcher 1C kommen sıchel Stände Urc ıhren C’hristus-
ezug näher als N auft den ersten 1C der Fall se1ın scheımnt. Tatsäc  1C 11USS

auch eın Verheılrateter »ehelo0s« en können. etwa be1l ankheıt des Partners:;: CT
111U85585 dıe Motıvatıion des anderen Standes hochschätzen. SO ist tatsächlıc VOIN einem
Verheılrateten zeıtweılıge Jungfräulichkeıit erwarten und verlangen und der le-
en 1C auft den en Partner wırd ıhn azZu befähigen. (Jjenauso übernımmt
dıe ungirau Motive der Ehefrau und Mutter. etiwa WEn S1e dıe orge Tür dıe Kınder
oder Kranke als e1gene erufung erkennt. Wer In eiıner Engführung nıcht bereıt ıst.
dıe innere ähe der beıden Stände sehen. beraubt damıt dıe e1igene Lebensform
ıhrer geistigen Grundlagen, dıe letztliıch dıe Unbedingtheıt der 1e ist Der innere
eZzug VON Ehe und Ehelosigkeıt des Hımmelreiches wıllen wırd In der aktuellen
Dıskussion wen12 beachtet. In der Praefation der Jungfrauenehe wırd der innere
usammenhang 7U USUATruC gebracht: DIie Jungfrauen verschmähen dıe le1blı-
che Vereinigung, doch gılt ıhr Verlangen SZahlz dem Geheimnıs, das In der Ehe C-

/ur Situation der Kırche VOIN Kornmnth vel Schlıer, hber das Hauptanlıegen des Kornntherbriefes L dIe
e1t der Kırche, reiburg 1956,
Vel /i1egenaus, ID Heilsgegenwart ın der 1IrC akramentenlehre, Aachen 2005

II. Zum Aggiornamento von 1 Kor 7,10f
Paulus, wahrscheinlich mit de Rücken zur Wand, konnte sich gegen Geschiedene

in der Gemeinde von Korinth nur mit der Berufung auf Jesu Auftrag helfen1. Vermut-
lich war er in der gleichen Situation wie ein heutiger Bischof, der beim Thema »Zu-
lassung der geschiedenen Wiederverheirateten zu den Sakramenten« mit üblen Vor-
würfen wie unbarmherzig, lieblos, unbeweglich, mutlos angegriffen wird; aber im
Grunde sich auch nur auf die Worte Jesu berufen kann.

Zunächst ist festzuhalten, dass Paulus mit seiner Berufung auf den Herrn in völli-
gem Einklang mit anderen biblischen Autoren steht, nämlich mit Mk 10,2–12; Lk
16,18; Hebr 13,4. Auch Mt 15,32/19,9 kann nicht als Ausbruch aus diesem Konsens
gedeutet werden2. Mt 19,10 zeigt, wie schwer den Jüngern das Ehescheidungsverbot
einging. 

Ferner fällt auf, dass der Vertreter einer »lockereren« Linie meistens die biblischen
»Grundlagenforschung« außer acht lassen. Denn nach Paulus und den Evangelien
wäre bereits Jesus der unbarmherzige und lieblose mit seiner Betonung der Unauf-
löslichkeit der Ehe und der Charakterisierung der Entlassung als Herzenshärte und
der Kennzeichnung dessen, der einen Scheidebrief ausstellt oder der einen aus der
Ehe Entlassenen heiratet als »Ehebrecher«.  Fragen, die heute manchmal in Leser-
briefen von Zeitungen gestellt werden, nämlich wie würde Jesus entscheiden (mit der
Insinuation: Er wäre gütiger, verständnisvoll), sind in 1 Kor 7,10 schon beantwortet.

Ebenso fällt auf, dass das Thema Ehe und Scheidung nicht in einer theologischen
Engführung behandelt wird. 1 Kor 7 klärt nicht nur Ehefragen, sondern auch die Ehe-
losigkeit um des Himmelreiches willen. Der selbe Zusammenhang wird Mt 19,3–12
bewusst. 

Ehe und Jungfräulichkeit schließen sich nach breitem heutigen Verständnis aus,
aber nach neutestamentlicher Sicht kommen sich beide Stände durch ihren Christus-
bezug näher als es auf den ersten Blick der Fall zu sein scheint. Tatsächlich muss
auch ein Verheirateter »ehelos« leben können, etwa bei Krankheit des Partners; er
muss die Motivation des anderen Standes hochschätzen. So ist tatsächlich von einem
Verheirateten zeitweilige Jungfräulichkeit zu erwarten und zu verlangen und der lie-
bende Blick auf den kranken Partner wird ihn dazu befähigen. Genauso übernimmt
die Jungfrau Motive der Ehefrau und Mutter, etwa wenn sie die Sorge für die Kinder
oder Kranke als eigene Berufung erkennt. Wer in einer Engführung nicht bereit ist,
die innere Nähe der beiden Stände zu sehen, beraubt damit die eigene Lebensform
ihrer geistigen Grundlagen, die letztlich die Unbedingtheit der Liebe ist. Der innere
Bezug von Ehe und Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen wird in der aktuellen
Diskussion zu wenig beachtet. In der Praefation der Jungfrauenehe wird der innere
Zusammenhang so zum Ausdruck gebracht: Die Jungfrauen verschmähen die leibli-
che Vereinigung, doch gilt ihr Verlangen ganz dem Geheimnis, das in der Ehe vorge-
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1 Zur Situation der Kirche von Korinth vgl.: H. Schlier, ‹ber das Hauptanliegen des 1. Korintherbriefes: Die
Zeit der Kirche, Freiburg u.a. 1956, 147ff.
2 Vgl. A. Ziegenaus, Die Heilsgegenwart in der Kirche. Sakramentenlehre, Aachen 2003, 557ff.
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bıldet wıird®. >Beıde Urdnungen Ehe., Jungfräulichkeıit) stehen In Wahrheıt DOSItLV
zueiınander., und Wer eıne anlastet, verletzt In eiınem etzten Wurzelzusammenhang
dıe andere mi1t<«*. e1ım Scheıltern eiıner Ehe ann nıcht dıe Wıederheirat eiıne LÖSsSUNg
se1n. sondern das Alleiınbleiben., we1l dıe CUuec Heırat den inneren usammenhang
VOIN Ehe und Jungfräulichkeıit und letztlich e1 verkennt. Dem entspricht auch der
Auftrag Christı (1 KoOor 7,101)

Hıer ist oltfensıichtlich EeIW. W1e eın bleibendes Eheband vorausgesetzl, ohne
ass cdieser Begrıiff gebraucht wWwIrd. Deshalb wırd 11UTr In Betracht SCZORCH, ass Ver-
heıratete. S1e sıch trennen, alleın (agamos unverheıratet) bleiıben Ooder sıch mıt
dem Partner versöhnen. aber nıcht wıieder heıraten. Wıe ist 1UN dieses Eheband the-
Olog1sc näher bestimmen?

II Sakramentstheologische Überlegungen
DiIie Theologıe hat Tür das hesakrament den Begrıff Quasıcharakter entwıckelt.

DIie Bezeiıchnung Knüpft das 10324 unauslöschliıche Merkmal, den character inde-
abılıs. eıne Art geistlıches Zeichen der eele., der In den Sakramenten der aufe.
Fırmung und derel eingeprägt wırd (vgl 13 ‚13) Deshalb können dıiese Sa-
amente 11UT einmal empfangen werden und ist Lebzeıten des Partners eıne
Wıederholbarkeıit ausgeschlossen. |DER »Quasıi«, dıe Ablehnung des Charakters
In nalogıe den rel genannten Sakramenten., ist jedoch insofern gerechtfertigt,
we1l nıcht »unauslöschlich« ıst. e1ım überlebenden Partner schwındet.

Wenn 11UN dıe Ehe zustandekommt Urc das Eheversprechen und dieses W1e eın
Vertrag zwıschen den beıden Partnern verstehen ıst. könnte 1Nan och landläufgen
Usus annehmen., diesen Vertrag könnten e1: In gegenselt1gem Eınverständnis WI1Ee-
der lösen und sıch damıt ireigeben. Jedoch dıe Ehe ist mehr als eın Vertrag zwıschen
den Partnern

DiIie ı1stlıchen eleute Ssınd Urc dıe auTtfe ach Paulus (1 KoOor 2.121I1; Eph
4.4..5: 5—3 Gilıeder Leı1b Christı und somıt 1e€' der Hraut Chrıistı und deshalb
auch mıt Christus vermählt (vgl KOr 11 Wenn S1e sıch mıteiınander verbinden.
können S$1e 11UTr (rechtmäßlig erwe1se) 1m Namen Christı und der Kırche handeln., Aa
S1e selbst Christus und der Kırche angehören. |DER Verfügungsrecht über dıe Ehe steht
er erster Stelle nıcht den ırdıschen Brautleuten A  % sondern dem Herrn, der den
Bund mıt der Kırche begründet hat
s ware 1UN nıedr1g VOIN der Ehe gedacht, verstünde 11a S1e 11UTr als 5Symbol,

als Bıld des Bundes Christı und der Kırche Dieser Bund wırd In der Ehen_
wärtigt und en versucht. In ıhrer1e zueinander., In ıhrem gegenseıltigen Ver-
zeıhen. In ıhrer olfnung und ıhrem Siıch-Ertragen. Math Joseph cheeben Tasst das
In diese Worte »Mıtwiırken sollen S$1e aber eben als G lıeder e1 Chrıistı In se1ıner
Kırche und arum als rgan des (janzen und mussen S$1e sıch auch als Urgane des

Vel Komano (muardını (Hrsg.), FEhe und Jungfräulichkeıit, Maınz 1926,
* Ehd 11

bildet wird3. »Beide Ordnungen (= Ehe, Jungfräulichkeit) stehen in Wahrheit positiv
zueinander, und wer eine anlastet, verletzt in einem letzten Wurzelzusammenhang
die andere mit«4. Beim Scheitern einer Ehe kann nicht die Wiederheirat eine Lösung
sein, sondern das Alleinbleiben, weil die neue Heirat den inneren Zusammenhang
von Ehe und Jungfräulichkeit und letztlich beide verkennt. Dem entspricht auch der
Auftrag Christi (1 Kor 7,10f).

Hier ist offensichtlich so etwas wie ein bleibendes Eheband vorausgesetzt, ohne
dass dieser Begriff gebraucht wird. Deshalb wird nur in Betracht gezogen, dass Ver-
heiratete, falls sie sich trennen, allein (agamos – unverheiratet) bleiben oder sich mit
dem Partner versöhnen, aber nicht wieder heiraten. Wie ist nun dieses Eheband the-
ologisch näher zu bestimmen?

III. Sakramentstheologische Überlegungen
Die Theologie hat für das Ehesakrament den Begriff Quasicharakter entwickelt.

Die Bezeichnung knüpft an das sog. unauslöschliche Merkmal, den character inde-
labilis, eine Art geistliches Zeichen an der Seele, der in den Sakramenten der Taufe,
Firmung und der Weihe eingeprägt wird (vgl. DH 13,13). Deshalb können diese Sa-
kramente nur einmal empfangen werden und ist zu Lebzeiten des Partners eine
Wiederholbarkeit ausgeschlossen. Das »Quasi«, d.h. die Ablehnung des Charakters
in Analogie zu den drei genannten Sakramenten, ist jedoch insofern gerechtfertigt,
weil er nicht »unauslöschlich« ist, d.h. beim überlebenden Partner schwindet.

Wenn nun die Ehe zustandekommt durch das Eheversprechen und dieses wie ein
Vertrag zwischen den beiden Partnern zu verstehen ist, könnte man noch landläufigen
Usus annehmen, diesen Vertrag könnten beide in gegenseitigem Einverständnis wie-
der lösen und sich damit freigeben. Jedoch die Ehe ist mehr als ein Vertrag zwischen
den Partnern.

Die christlichen Eheleute sind durch die Taufe nach Paulus (1 Kor 12,12ff; Eph
4,4.5; 25–38) Glieder am Leib Christi und somit Glied der Braut Christi und deshalb
auch mit Christus vermählt (vgl. 2 Kor 11,2). Wenn sie sich miteinander verbinden,
können sie nur (rechtmäßig erweise)  im Namen Christi und der Kirche handeln, da
sie selbst Christus und der Kirche angehören. Das Verfügungsrecht über die Ehe steht
daher an erster Stelle nicht den irdischen Brautleuten zu, sondern dem Herrn, der den
Bund mit der Kirche begründet hat.

Es wäre nun zu niedrig von der Ehe gedacht, verstünde man sie nur als Symbol,
als Bild des Bundes Christi und der Kirche. Dieser Bund wird in der Ehe vergegen-
wärtigt und zu leben versucht, in ihrer Liebe zueinander, in ihrem gegenseitigen Ver-
zeihen, in ihrer Hoffnung und ihrem Sich-Ertragen. Math. Joseph Scheeben fasst das
in diese Worte: »Mitwirken sollen sie aber eben als Glieder am Leibe Christi in seiner
Kirche und darum als Organ des Ganzen und so müssen sie sich auch als Organe des
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3 Vgl. Romano Guardini (Hrsg.), Ehe und Jungfräulichkeit, Mainz 1926, 67.
4 Ebd. 11.
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Le1bes Chriıst1, als Urgane des Urc dıe Vereinigung Christı mıt der Kırche erge-
stellten GJanzen. mıteinander verbinden. SO wırd ıhr Bund eın organısches 1e€' In
dem Bund zwıschen Christus und se1ıner Kırche., eın 1€ das VOIN dıiıesem mYySst1-
schen un umschlossen. durchdrungen und €  € wırd, das dem übernatür-
lıchen Charakter des (jJanzen partızıpıiert und In seınem innersten Wesen asselIbe r_
flektiert«” DIe na Ördert In den Eheleuten dıe Kultur der 12

Der Nichtempfang der Sakramente

/7um Schluss se1 och ein1ge Fragen darüber angesprochen, wıederverhe1-
rateten Geschiedenen der Empfang der Sakramente verwehrt ist FEınmal wırd In Be-
ZUS auftf dıe Beıichte als Argument vorgebracht, W Arum 11a In diesem Fall dıe DSO-
lutiıon verweligert, WEn S1e einem Öörder erteılt WITrCL. DIie Antwort ist ınTach
s dıe RHeue und der gute Vorsatz, ohne dıe N keıne Sündenvergebung g1Dbt 1 Ia-
be1l 111U85585 klar gesehen werden: dıe RHeue bezieht sıch 1er nıcht. WIe manche meı1nen.,
etwa auft eiınen eDruc der annn ZUT Scheidung ührte., sondern auft dıe Wıederhe1-
ral, dıe als endgültiger Wıderrutf der bısherigen Ehe betrachtet werden annn und dıe
nıcht (be1 eiıner eichte bereut wırd. da dıe zweıte Ehe Lortgesetzt WIrd.

Was aber dıe Eucharıstie SIn se1 cdaran erinnert, ass dem unbereuten Ehe-
TUC AINZU, den Jesus In der dıe Scheidung abschlıeßenden Wıederheirat sıeht (vgl

19.9: ;  » 1m Blut Christı »der CUuec Bund« besiegelt und dıe Hıngabe SEe1-
16585 Lebens dankbar gefe1iert wırd und der Kommunıkant » Ante1l erhält dem einen
rot und dem einen eIlc eın Leı1b wırd 1m eılıgen Gje1lst und eıne lebendige Up-
tergabe In Christus« (vgl Hochgebet). Kann jemand, der eıne 1m 1NDI1C auft die-
SCI1l Bund geschlossene Ehe und dıe genannten omente (Liebe als Hıngabe, Eınheıt,
lebendige UpfTfergabe) ernsthaft miıssachtet., be1l Fortdauer dieses süuündhaften /ustands
ule (Jew1lssens den Sakramenten gehen?®

Wıe oben geze1gt wurde., werden 1m Neuen lestament olt Ehe und Ehelosigkeıt
des Hımmelreıiches wıllen Jungfräulichkeıit) thematısıert. Be1l vielen

Gläubigen gelten jedoch el Stände als entgegengesetzle Lebenswege WO auTf-
grun der starken dexualısierung uUuNsSsSeres Lebens). obwohl S$1e Stände In dem eiınen
Leı1b Chrıistı Sınd. VOIN ıhm ausgehen und auft ıhn zulaufen und VOIN ıhm gepräagt SIN
Tatsäc  1C ist wünschen. ass eıne solche Entgegensetzung mehr überwunden
wırd. auch dıe Verheılrateten dıe Motıvatıon des elosen des Hımmelreiches
wıllen verinnerliıchen und umgekehrt. Denn nıcht HUFF, WEn der Partner kra  S wırd.

Cheeben, l e Mysterien des Christentums, Freiburg B.,
Johannes Paul LL., Famıiılarıs C(’onsort10: » [ die Wiıederversöhnung 1mM Sakrament der Buße, das den Weg
z TAamen! der ucharıstie Ölfnet, annn IU denen SCW. werden, welche e Verletzung des Bundes
mit C'’hrıistus und der Ireue ıhm bereut und e aufrichtige Bereılitschaft einem enaben, das Nn1ıCcC
mehr 1mM Wiıderspruch ZULT Unauflöslichkel der Ehe S1e. konkret, dass, WE e beiden Partner AL

ernsthaften (iıründen der Erziehung der Kınder der Verpflichtung ZULT Irennung n1ıC nach-
kommen können, S1C sıch verpflichten, völlıg enthaltsam eben, das EL sıch der kte enthalten,
welche Eheleuten vorbehalten Sind.

Leibes Christi, als Organe des durch die Vereinigung Christi mit der Kirche herge-
stellten Ganzen, miteinander verbinden. So wird ihr Bund ein organisches Glied in
dem Bund zwischen Christus und seiner Kirche, ein Glied, das von diesem mysti-
schen Bunde umschlossen, durchdrungen und getragen wird, das an dem übernatür-
lichen Charakter des Ganzen partizipiert und in seinem innersten Wesen dasselbe re-
flektiert«5. Die Gnade fördert in den Eheleuten die Kultur der Liebe.

IV. Der Nichtempfang der Sakramente
Zum Schluss sei noch einige Fragen darüber angesprochen, warum wiederverhei-

rateten Geschiedenen der Empfang der Sakramente verwehrt ist. Einmal wird in Be-
zug auf die Beichte als Argument vorgebracht, warum man in diesem Fall die Abso-
lution verweigert, wenn sie sogar einem Mörder erteilt wird. Die Antwort ist einfach:
Es fehlt die Reue und der gute Vorsatz, ohne die es keine Sündenvergebung gibt. Da-
bei muss klar gesehen werden: die Reue bezieht sich hier nicht, wie manche meinen,
etwa auf einen Ehebruch, der dann zur Scheidung führte, sondern auf die Wiederhei-
rat, die als endgültiger Widerruf der bisherigen Ehe betrachtet werden kann und die
nicht (bei einer Beichte) bereut wird, da die zweite Ehe fortgesetzt wird.

Was aber die Eucharistie betrifft, sei daran erinnert, dass zu dem unbereuten Ehe-
bruch hinzu, den Jesus in der die Scheidung abschließenden Wiederheirat sieht (vgl.
Mt 19,9; Mk 10,11f), im Blut Christi »der neue Bund«, besiegelt und die Hingabe sei-
nes Lebens dankbar gefeiert wird und der Kommunikant »Anteil erhält an dem einen
Brot und dem einen Kelch, ein Leib wird im Heiligen Geist und eine lebendige Op-
fergabe in Christus« (vgl. 4. Hochgebet). Kann jemand, der eine im Hinblick auf die-
sen Bund geschlossene Ehe und die genannten Momente (Liebe als Hingabe, Einheit,
lebendige Opfergabe) ernsthaft missachtet, bei Fortdauer dieses sündhaften Zustands
guten Gewissens zu den Sakramenten gehen?6

Wie oben gezeigt wurde, werden im Neuen Testament oft Ehe und Ehelosigkeit
um des Himmelreiches willen (= Jungfräulichkeit) zusammen thematisiert. Bei vielen
Gläubigen gelten jedoch beide Stände als entgegengesetzte Lebenswege (wohl auf-
grund der starken Sexualisierung unseres Lebens), obwohl sie Stände in dem einen
Leib Christi sind, von ihm ausgehen und auf ihn zulaufen und von ihm geprägt sind.
Tatsächlich ist zu wünschen, dass eine solche Entgegensetzung mehr überwunden
wird, d.h. auch die Verheirateten die Motivation des Ehelosen um des Himmelreiches
willen verinnerlichen und umgekehrt. Denn nicht nur, wenn der Partner krank wird,
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5 M. J. Scheeben, Die Mysterien des Christentums, Freiburg i. B., 31912, 517.
6 Johannes Paul II., Familiaris Consortio: »Die Wiederversöhnung im Sakrament der Buße, das den Weg
zum Sakrament der Eucharistie öffnet, kann nur denen gewährt werden, welche die Verletzung des Bundes
mit Christus und der Treue zu ihm bereut und die aufrichtige Bereitschaft zu einem Leben haben, das nicht
mehr im Widerspruch zur Unauflöslichkeit der Ehe steht. D. h. konkret, dass, wenn die beiden Partner aus
ernsthaften Gründen – z. B. wegen der Erziehung der Kinder – der Verpflichtung zur Trennung nicht nach-
kommen können, sie sich verpflichten, völlig enthaltsam zu leben, das heißt, sich der Akte enthalten,
welche Eheleuten vorbehalten sind.
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sondern auch WEn sıch zıvilrec  1C sche1ıden lässt. annn das Alleiınbleiben mıt
den spırıtuellen >WaltTen« leichter gemeıstert werden. DIie Zusammenschau VOIN Ehe
und Jungfräulichkeıit kommt In der uellen Katechese uUurz SO empfinden viele
ach eiıner Scheidung keıne I_ ust ach eıner erneute Bındung, können aber das Al-
leinsein nıcht durchhalten und gehen ann eiıne CUuec Bındung eın

DiIie wıederverhelrateten Geschiedenen Ssınd 1m en der Kırche nıcht isolıert.
doch mögen S$1e verstehen., ass dıe Kırche In 1NDII1C auft dıe klaren Worte des Herrn
und In Solıdarıtäi mıt den Gläubigen, dıe In Ireue 7U Herrn und 1m Vertrauen auft
dıe na das Kreuz ıhrer Ehe t(ragen oder geschieden Sınd und nıcht geheıratet
en (man denke dıe vielen Alleinerzıiehenden!) keıne Taktısche Gleichstellung
auft der sakramental sıchtbaren ene vornehmen annn Eıne Anerkennung der kom-
plexen Sıtuation ist besser als eın trotzıger Kückzug N dem en der Kırche und
wırkt langirıstig wahrscheninlich posıtıver auft dıe geistige Entwicklung der Kınder

Fuür dıe kommende Bıschofssynoden ist wünschen., ass jeder Teilnehmer. ob
Bıschof Ooder ardınal. sıch dıe Worte aulı bZzw Jesu e1igen macht Kann e1-
gentlıc anders, WEn dıe hI Schriuft 1m Sinn der Kırche nımmt?

sondern auch wenn er sich zivilrechtlich scheiden lässt, kann das Alleinbleiben mit
den spirituellen »Waffen« leichter gemeistert werden. Die Zusammenschau von Ehe
und Jungfräulichkeit kommt in der aktuellen Katechese zu kurz. So empfinden viele
nach einer Scheidung keine Lust nach einer erneuten Bindung, können aber das Al-
leinsein nicht durchhalten und gehen dann eine neue Bindung ein.

Die wiederverheirateten Geschiedenen sind im Leben der Kirche nicht isoliert,
doch mögen sie verstehen, dass die Kirche in Hinblick auf die klaren Worte des Herrn
und in Solidarität mit den Gläubigen, die in Treue zum Herrn und im Vertrauen auf
die Gnade das Kreuz ihrer Ehe tragen oder geschieden sind und nicht geheiratet
haben (man denke an die vielen Alleinerziehenden!) keine faktische Gleichstellung
auf der sakramental sichtbaren Ebene vornehmen kann. Eine Anerkennung der kom-
plexen Situation ist besser als ein trotziger Rückzug aus dem Leben der Kirche und
wirkt langfristig wahrscheinlich positiver auf die geistige Entwicklung der Kinder.

Für die kommende Bischofssynoden ist zu wünschen, dass jeder Teilnehmer, ob
Bischof oder Kardinal, sich die Worte Pauli bzw. Jesu zu eigen macht. Kann er ei-
gentlich anders, wenn er die hl. Schrift im Sinn der Kirche ernst nimmt?
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